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Hinweis:
Redaktionsschluss für das Amtsblatt Nr. 14/2021 (Er-
scheinungstag 17.07.2021) ist Mittwoch, 07.07.2021, 
13.00 Uhr, in der Gemeinde.

AmtlicHe BekAnntmAcHungen

Probealarm der Feuerwehren
Der nächste Probealarm findet am Samstag, den 03. Juli 2021 
ab 12.15 Uhr statt.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (doppelte Alarmierung). 

Rathaus für den Besucherverkehr wieder 
geöffnet
Aufgrund der aktuell niedrigen Infektionszahlen können die 
Bürgerinnen und Bürger ab sofort wieder ohne vorherige Ter-
minvereinbarung zu den üblichen Öffnungszeiten ins Rathaus 
kommen.
Wir bitten Sie jedoch folgende Regelungen zu beachten:
1. Im Wartebereich vor dem Bürgerbüro im Erdgeschoss dürfen 

sich max. 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Weitere Besucher 
müssen vor der Eingangstüre warten.

2. Für die gesamte Dauer des Besuchs ist ein Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2-Maske) zu tragen.

3. Die Hände sind mit dem Eintritt in das Gebäude an dem Des-
infektionsmittelspender im Eingangsbereich zu desinfizieren.

4. Ein Schutzabstand zwischen Besuchern und Mitarbeitern von 
mindestens 1,50 m ist stets zu wahren.

Wir weisen darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger mit Sym-
ptomen von SARS-COV-2, wie z.B. Fieber, Husten und Atemnot, 
aufgefordert werden, zuhause zu bleiben.
 
Dauerparker auf Straßen und öffentlichen 
Parkplätzen
Immer mehr Fahrzeuge und Anhänger werden dauerhaft auf 
den Straßen und öffentlichen Parkplätzen abgestellt. Neben der 
ständig zunehmenden Zahl von privaten PKWs werden auch 
Wohnmobile, Wohnwägen, Anhänger mit Sportbooten oder 
Pferdeanhänger teilweise über Wochen und Monate hinweg auf 
öffentlichen Grund abgestellt. Im Verkehrswesen gilt hierzu 
folgender Grundsatz:
Für alle Fahrzeuge oder Anhänger, welche von den Bewohnern 
eines Anwesens angeschafft und unterhalten werden, hat der 
Eigentümer des Grundstückes eine ausreichende Anzahl an 
Stellplätzen auf privaten Grund vorzuhalten. Es ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde öffentlichen Parkraum für die private oder 
gewerbliche Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Von daher der dringende Appell an alle Fahrzeughalter, 
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Vermieter:
• Vor der Anschaffung neuer Fahrzeuge oder Anhänger müssen 

Abstellflächen auf privatem Grund vorhanden sein.
• Öffnen Sie ihre Hoftore und nutzen Sie die bereits vorhandenen 

Stellplätze auf Ihrem Grund.
• Verwenden Sie die vorhandenen Garagen oder Carports nicht 

als Abstellraum, dafür wurden sie nicht genehmigt und gebaut.
• Für das Abstellen von Betriebsfahrzeugen, wie beispielsweise 

größere LKWs oder Anhänger, hat der Betriebsinhaber ent-
sprechende Flächen vorzuhalten.  

• Bei der Vermietung von Wohnungen oder gewerblichen 
Flächen hat der Vermieter die erforderlichen Stellplätze zur 
Verfügung zu stellen.

Sollte sich die Parksituation in einzelnen Straßenbereichen weiter 
zuspitzen und dadurch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
eingeschränkt bzw. die Fahrwege für Rettungsfahrzeuge und die 
Müllabfuhr zugeparkt werden, muss man sich Gedanken über 
die Beschilderung von Parkverbotszonen machen.

gez. Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Verfahren Schwarzenau 3 – 
Dorferneuerung
markt schwarzach a. main, landkreis kitzingen
Vorschläge für die wahl des Vorstandes der teilnehmerge-
meinschaft Schwarzenau 3
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat mitgeteilt, 
dass für das geplante Dorferneuerungsverfahren Schwarzenau 
3 die Mitglieder des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
gewählt werden sollen. Hierbei geht es um die Wahl von 4 Vor-
standsmitgliedern und deren 4 Stellvertreter.
Gewählt werden können grundsätzlich alle Personen, die voll-
jährig und unbeschränkt geschäftsfähig sind; sie müssen nicht 
Grundeigentümer im Flurbereinigungsgebiet bzw. Dorferneue-
rungsgebiet oder Landwirte sein.
Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von sechs Jahren 
gewählt.

Die Mitglieder des Vorstandes bilden zusammen mit dem 
beamteten Vorsitzenden (dieser ist vom Amt für Ländliche 
Entwicklung Unterfranken bestimmt) den Vorstand der teil-
nehmergemeinschaft, der deren Geschäfte zu führen hat und 
dem somit wichtige Aufgaben obliegen.
Darüber hinaus entscheidet der Vorstand u.a. in der Dorferneue-
rung in Abstim mung mit dem Marktgemeinderat Schwarzach a. 
Main über die Ausführung und Gestaltung von Baumaßnahmen.

Zur Vorbereitung der Wahl sollen nunmehr Kandidaten benannt 
werden, die zur An nahme dieses Ehrenamtes bereit sind. Das Amt 
bittet, in geeigneter Weise einen Wahlvorschlag zu erstellen, der 
mindestens 8 Kandidaten enthält. Die Mitwirkung von Frauen 
wird ausdrücklich gewünscht, die Kandidatenliste sollte daher 
auch Frauen enthalten.
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Schwarzach a. Main, den 24. Juni 2021
gez. Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Ferienpassaktion 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder,
bald ist es wieder soweit und die großen Sommerferien beginnen!
Aufgrund von Corona kann unser Ferienprogramm in diesem 
Jahr leider nicht in gewohntem Umfang stattfinden. Unsere 
Vereine und einige Privatpersonen haben sich trotzdem sehr viel 
Mühe gegeben und eine Auswahl an Ferienpassveranstaltungen 
auf die Beine gestellt. An dieser Stelle schon einmal herzlichen 
Dank an alle Helfer!
Den Ferienpass erhalten alle Kinder, die derzeit mindestens in 
der ersten Klasse sind. Die Gebühr beträgt 3,00 Euro. Für die 
Neuausstellung ist ein Passbild erforderlich.

Darin enthalten sind (jeweils für die Zeit der Sommerferien):
• der kostenlose Eintritt in die Freibäder Kitzingen und Abtswind
• der verbilligte Eintritt im Cineworld
der jeweils einmalige verbilligte Eintritt in das
• Freizeitland Geiselwind
• Erlebnispark Schloss-Thurn
• Kirchenburgmuseum Mönchsondheim

Die einzelnen Veranstaltungen müssen ggf. gegen einen geringen 
Unkostenbeitrag dazu gebucht werden.
Mithilfe unseres Online-Anmelde-Verfahrens können die Eltern 
ihre Kinder bequem von Zuhause unter www.schwarzach-main.
de für die verschiedenen Veranstaltungen anmelden.
Wir hoffen, damit die Ferienprogrammanmeldungen für die 
Eltern bequemer und stressfreier gestalten zu können. Zudem 
ermöglicht es uns das Onlineverfahren, kurzfristige Änderungen 
zeitnah einzuarbeiten. Die Eltern sollten sich deshalb vor jeder 
geplanten Veranstaltung noch einmal versichern, dass keine Ver-
anstaltungsänderungen eingetragen wurden. Wir informieren die 
Teilnehmer bei kurzfristigen Änderungen zusätzlich per Mail.
Alle Eltern und Kinder haben ab dem 05.07.2021 knapp zwei 
wochen Zeit, sich für die angebotenen Veranstaltungen online 
oder während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus eintra-
gen zu lassen. Die Anmeldungen landen zunächst alle in einem 
Lostopf. Somit haben alle die gleiche Chance, einen Platz bei 
einer Veranstaltung zu bekommen und die Vergabe ist einfacher 
und gerechter.
Die Plätze werden nach der zweiwöchigen Anmeldefrist durch 
die Verlosung am 16.07.2021 vergeben, wobei das Programm bei 

überbuchten Veranstaltungen die Teilnehmer per Zufallsgenerator 
auswählt. Hierbei werden auch Wünsche, wie z.B. Geschwister 
oder Freunde in gleicher Veranstaltung, berücksichtigt. Nach dem 
Losverfahren wird es zum Teil auch noch möglich sein sich für 
Veranstaltungen anzumelden, die noch nicht ausgebucht sind. Die 
Eltern bekommen direkt nach der Verlosung eine E-Mail mit den 
ausgelosten Plätzen ihrer Kinder / ihres Kindes. Im Anschluss 
müssen dann die evtl. anfallenden Veranstaltungsgebühren zu den 
Öffnungszeiten im Rathaus bezahlt werden, jedoch bis spätestens 
4 Tage vor Beginn der ersten Veranstaltung.
Informationen zur Ferienpassaktion erhalten Sie im Rathaus, Zim-
mer Nr. 1, Frau Lempert, Tel. 09324-973913 , per Maill.lempert@
schwarzach-main.de oder online unter www.schwarzach-main.de.

Aus der Gemeinderatssitzung vom 
08.06.2021
umgestaltung der Friedhöfe stadtschwarzach und 
gerlachshausen
Die Neugestaltung von Teilbereichen der Friedhöfe in Stadt-
schwarzach und Gerlachshausen wurde bereits in einer Sitzung 
Anfang des Jahres beraten. Es wurde beschlossen, eine Entwurfs-
planung mit Kostenschätzung durch das Landschaftsplanungsbüro 
Kaiser+Juritza+Partner aus Würzburg erstellen zu lassen. Diese 
Unterlagen wurden dem Marktgemeinderat nun vorgelegt.
Die Kostenschätzung liegt für den Friedhof Stadtschwarzach 
bei 123.095 € (netto) und für den Friedhof Gerlachshausen bei 
45.048 € (netto) zzgl. der Nebenkosten.
Bei einer Ortseinsicht der beiden Friedhöfe informierte das 
Planungsbüro über die geplante Umgestaltung.
Friedhof Gerlachshausen
Das Planungsbüro Kaiser+Juritza+Partner informierte über die 
geplante Umgestaltung anhand der erstellten Entwurfsplanung. 
Geplant ist auch die Errichtung von Urnensammelgräbern unter 
einem Baum. Es sind mehrere Neu- bzw. Ersatzpflanzungen 
von Bäumen vorgesehen. Der Marktgemeinderat diskutierte die 
Vorzüge/Nachteile der verschiedenen Baumarten.
Die Ausführung der Urnensammelgräber unter dem Baum 
soll ohne Bodenhülsen erfolgen. Das Planungsbüro schlug vor, 
einheitliche Grabplatten vorzuhalten und die Positionen der ein-
zelnen Urnensammelgräber bereits vorher festzulegen. Für die 
Pflasterung der neuen Wege sollte ein einfaches Betonpflaster in 
grau, analog der bisherigen Wege, gewählt werden.

ortseinsicht Friedhof Stadtschwarzach
Nach kurzer Diskussion wurde festgelegt, dass auf die im Plan 
vorgesehenen Urnensammelgräber im Bereich des Leichenhauses 
verzichtet wird. Diese Fläche wird bei den Beerdigungen als 
Stellfläche für die Besucher benötigt. Auf dem Hauptweg vom 
Eingang bis hoch zum Kreuz soll das bestehende Kopfstein-
pflaster ausgebaut und durch ein scharfkantiges Betonpflaster 
ersetzt werden. Der Bereich um das Kreuz soll vergrößert und 
neugestaltet werden.



Auf die Befestigung des Zufahrtsbereiches vom Stadtgraben zum 
Friedhof wird verzichtet, jedoch soll ein Fußweg gepflastert und 
3 Fahrradstangen eingeplant werden. Dies führt zu einer deut-
lichen Reduzierung der Kosten in diesem Bereich. Die bestehende 
Scheune des Bauhofes soll abgerissen und ein neuer Zaun als 
Abgrenzung zum Kindergarten errichtet werden.
Laut Planungsbüro können die Arbeiten auf beiden Friedhöfen 
zeitnah ausgeschrieben und, je nach Verfügbarkeit der Firmen, 
noch in diesem Jahr ausgeführt werden.
Der Marktgemeinderat stimmte den vorgelegten Entwurfspla-
nungen für die Friedhöfe in Stadtschwarzach und Gerlachshausen 
inklusive der vorgenannten Änderungen zu. Die Ausschreibung 
der Baumaßnahmen soll zeitnah durchgeführt werden.
Der Marktgemeinderat beschloss, das Planungsbüro 
Kaiser+Juritza+Partner mit den weiteren Planungsschritten zu 
beauftragen.

Förderung des Aufbaus von  
gigabitfähigen Breitbandnetzen
Die neue Bayerische Gigabitrichtlinie (BayGibitR) ermöglicht 
eine flächendeckende Förderung von gigabitfähigen Anschlüssen. 
Von der Förderung profitieren private und gewerbliche Nutzer. 
Der Freistaat fördert künftig nur noch Glasfaseranschlüsse bis 
in die Gebäude. Neben der bisherigen Förderung der Wirtschaft-
lichkeitslücke, werden künftig auch Betreibermodelle ermöglicht. 
In die Förderung können Privatadressen aufgenommen wer-
den, die über weniger als 100 Mbit/s im Download verfügen 
und gewerbliche Adressen mit weniger als 200 Mbit/s sym-
metrisch. Die Fördersumme ist abhängig von der Anzahl 
der förderfähigen Adressen. Pro Adresse stehen 6.000 € zur 
Verfügung (sogenannte weiße Flecken zzgl. 9.000 €). Bei 
interkommunaler Zusammenarbeit gibt es einen Bonus von 
1.000 € pro Adresse (max. 50.000 €). Die maximale Förder-
summe liegt bei 8 Mio. €, bei einer Förderquote von 90 %. 
Zum Start in das Förderprogramm wird eine Markterkundung 
durchgeführt. Daraus ergeben sich die förderfähigen Adressen, 
welche dann in Ausbaugebieten zusammengefasst werden. Diese 
Ausbaugebiete können dann in die Förderung aufgenommen wer-
den. Die Anträge müssen bis Ende 2025 eingereicht werden. Jeder 
Gemeinde steht einmalig das Startgeld Netz in Höhe von 5.000 € 
zur Verfügung, das für Beratungskosten verwendet werden kann. 
Im Rahmen der neuen Bayerischen Gigabitrichtlinie entstehen 
für Gemeinden bei interkommunaler Zusammenarbeit Vorteile. 
Die Markterkundung wird für jede teilnehmende Gemeinde se-
parat durchgeführt. Das anschließende Auswahlverfahren wird 
in interkommunaler Zusammenarbeit gemeinsam gestartet. Der 
Vorteil der interkommunalen Zusammenarbeit besteht darin, 
dass ein größeres Projekt- bzw. Ausbaugebiet mit mehr Adressen 
entsteht. Je mehr förderfähige Adressen sich im Ausbaugebiet 
befinden, desto attraktiver ist das Projekt für einen Netzbetreiber 
und dementsprechend attraktiver auch die Kalkulation für die 
jeweilige Einzelgemeinde. Aktuell beabsichtigen auch die Mit-
gliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen (Al-
bertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim und Sulzfeld) 
sowie die Stadt Dettelbach in das Förderprogramm einzusteigen. 
Das Büro Dr. Först Consult aus Würzburg hat einen Vor-
schlag für das Erschließungsgebiet erarbeitet, dieser diente 
als Diskussionsgrundlage für die Festlegung des Ausbau-
gebietes. Der Lageplan mit dem möglichen Ausbaugebiet 
und den aktuell verfügbaren Bandbreiten in den einzelnen 
Straßenzügen wurde den Markgemeinderäten vorgelegt. 
Das beauftragte Büro informierte über die Förderkulisse der Baye-
rischen Gigabitrichtlinie und die aktuell verfügbaren Bandbreiten 
in Schwarzach a. Main. Seit dem Frühjahr 2021 gibt es neben dem 

Bayerischen Förderprogramm auch ein Bundesförderprogramm 
mit ähnlichen Konditionen. Evtl. ist hier auch ein Wechsel von 
der Bayerischen Gigabitrichtlinie in das Bundesförderprogramm 
möglich. Der Vorteil wäre, dass ab 2023 dann auch Privata-
dressen mit einer Bandbreite unter 200 Mbit/s förderfähig sind. 
Nach dem aktuellen Stand wären in Schwarzach a. 
Main insgesamt 484 Adressen förderfähig, dies wür-
de einer Fördersumme von 2,9 Mio Euro entsprechen. 
Die Festlegung des Ausbaugebietes kann in mehreren Losen 
erfolgen. Insbesondere für die abgelegenen Außenbereiche 
in Schwarzenau (MIG, Aussiedlerhof Geiger, Asphaltmi-
schwerk und das LfL Fachzentrum für Schweinehaltung) 
würden erheblich höhere Anschlusskosten fällig werden. 
Der Mark tgemeinderat  besch loss ,  am Förder pro -
gramm nach der Bayer. Gigabitrichtlinie teilzunehmen. 
Der Markt Schwarzach a. Main arbeitet in der Baye-
rischen Gigabitrichtlinie mit den Gemeinden Alberts-
hofen, Biebelried, Buchbrunn, Mainstockheim, Sulz-
feld  u nd Det t elbach i nt e rkom mu nal  z usam men. 
Der Marktgemeinderat stimmte dem durch das Büro Dr. Först 
Consult vorgeschlagenen Ausbaugebiet zu. Die Ausschreibung 
der Außenbereiche erfolgt in einem extra Los.

Bauantrag
Der Marktgemeinderat stimmte zu
• der Erweiterung der EG-Wohnung und Neubau eines Dop-

pelcarports auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 216/1 Gem. 
Münsterschwarzach.

stellungnahme zum ersatzneubau der  
schweineschlachtung
Die Bayerischen Staatgüter (BaySG) Staatsgut Schwarzenau plant 
auf dem Betriebsgelände (Fl.Nr. 183 Gem. Schwarzenau) einen 
Versuchsschlachthof zu errichten. Hierfür ist eine Genehmigung 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) erforder-
lich. Die zuständige Genehmigungsbehörde, das Landratsamt 
Kitzingen, bat den Markt Schwarzach a. Main um Stellungnahme 
zum geplanten Vorhaben.

Der neue Versuchsschlachthof soll 20 m westlich vom bestehenden 
Schlachthaus errichtet werden. Das bestehende Schlachthaus wird 
nach Inbetriebnahme des neuen Schlachthauses einer anderen 
Nutzung zugeführt. Den Antragsunterlagen sind folgende Infor-
mationen zu entnehmen:
Der Betrieb des Schlachthauses erfolgt an Werktagen von 06.00 
bis 22.00 Uhr. Die Schlachtungen sollen auf einen Schlachttag, 
den Montag, beschränkt bleiben.
Im Versuchsschlachtbetrieb sollen max. 160 Schweine/Tag 
geschlachtet werden. Aktuell werden ca. 105 Schweine/Tag 
geschlachtet.
Das zweigeschossige Gebäude in L-Form hat eine Länge von 
43,6 m und eine Breite von 30,6 m (breitere Seite), sowie eine 
Höhe von 8,37 m. Zusätzlich wird noch ein kleines Gebäude 
(8,0 x 6,0 m) für die Konfiskate (Schlachtabfälle) errichtet. Der 
Schlachtbereich wird mittels Ventilatoren entlüftet und die Abluft 
über ein zentrales Zu- und Abluftgerät abgeführt. Die Abluft 
wird über einen Kamin auf dem Schlachtgebäude in etwa 10 m 
Höhe freigesetzt. Das Schmutzwasser aus den verschiedenen 
Bereichen des Schlachthauses wird über einen Fettabscheider 
geführt und von dort in die öffentliche Mischwasserkanalisation 
eingeleitet. Das Regenwasser wird teilweise in ein neu zu bau-
endes Regenrückhaltebecken (RRB) eingeleitet und von dort 
gedrosselt der Mischwasserkanalisation zugeführt. Das neue 
RRB soll bei Starkregenereignissen die bestehende öffentliche 
Kanalisation entlasten.



Aus dem vorgelegten „Geruchsgutachten“ ergibt sich, dass er-
hebliche, auf die Emissionen der Anlage zurückzuführende, Um-
welteinwirkungen ausgeschlossen werden können und der Schutz 
der menschlichen Gesundheit sowie der Schutz vor erheblichen 
Belästigungen oder erheblichen Nachteilen sichergestellt ist.
Des Weiteren wurde eine „Schallimmissionsprognose“ für den Er-
satzneubau des Schlachthauses durchgeführt. Hierbei wurden die 
zu erwartenden Schallimmissionen aus dem Schlachtbetrieb und 
dem Lieferverkehr für die umliegende Wohnbebauung geprüft.
Die Berechnung der Schallimmissionen für den Volllastbetrieb 
zeigen keine Überschreitung der Grenzwerte nach der TA 
Lärm für die umliegende Wohnbebauung. Kurzfristige Maxi-
malschalldruckpegel treten voraussichtlich bei der Entleerung 
der Konfiskatetonnen und der Verladung des Schlachtgutes im 
Versandhof auf.
Sowohl das „Geruchsgutachten“ als auch die „Schallimmissi-
onsprognose“ werden im Zuge des laufenden Verfahrens vom 
Sachgebiet Immissionsschutz am LRA Kitzingen geprüft.
Der Marktgemeinderat stimmte dem Ersatzneubau der Schwein-
schlachtung der Bayerischen Staatsgüter auf der Fl.Nr. 183 Gem. 
Schwarzenau unter der Bedingung zu, dass im tatsächlichen 
Betrieb für die umliegende Wohnbebauung keine unzumut-
baren Schall- oder Geruchsbelästigungen entstehen. Es darf 
keine Verschlechterung gegenüber dem Betrieb des bisherigen 
Schlachthauses eintreten.
Im Genehmigungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass durch 
die vorhandene Schweinemast auf dem bestehenden Gelände 
bereits eine „Vorbelastung“ für die umliegende Wohnbebauung 
gegeben ist.
Die täglich beantragte Höchstmenge von 160 Schweinen/Tag 
gilt bei einem Schlachttag – hier aktuell der Montag – auch als 
Höchstmenge für eine Woche.
Der Fettabscheider ist nach den aktuell geltenden Richtlinien 
regelmäßig zu entleeren und zu warten. Die Dokumentation 
hierüber ist unaufgefordert an der Kläranlage des Abwasser-
zweckverbandes im Schwarzacher Becken vorzulegen.

wasserrechtliche erlaubnis zur  
grundwasserentnahme
Die Gärtnerei Josef Hartmann GbR beantragt die Entnahme 
von Grundwasser auf dem Grundstück Fl.Nr. 246/3 Gem. Düll-
stadt. Die zuständige Genehmigungsbehörde, das Landratsamt 
Kitzingen, bittet den Markt Schwarzach a. Main hierzu um 
Stellungnahme.
Der Marktgemeinderat stimmte einer beschränkten und jederzeit 
widerruflichen Erlaubnis zur Grundwasserentnahme auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 246/3 Gem. Düllstadt durch die Gärtnerei 
Josef Hartmann GbR grundsätzlich zu.
Durch entsprechende Auflagen im Genehmigungsbescheid und 
eine konsequente Überwachung seitens der Wasserwirtschaft 
ist zu gewährleisten, dass die beantragte Jahresmenge von ma-
ximal 10.000 m³ nicht überschritten wird. Die Dokumentation 
der Entnahmemengen und die Überprüfung des Betriebs- und 
Ruhewasserspiegels im Betriebstagebuch sind an den Markt 
Schwarzach a. Main weiterzuleiten. Des Weiteren sollte sicher-
gestellt sein, dass vorrangig das Niederschlagswasser aus dem 
Speicherbecken für die Bewässerung in den Treibhäusern genutzt 
wird. Durch bauliche Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass 
keine zusätzliche Entnahme aus den bisher bestehenden Brunnen 
I und II erfolgen kann.
Die Belange der Eigentümer der nächstgelegenen Seen sind ent-
sprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu gewährleisten, 
dass die privaten Brunnen auf der nächstgelegenen Wohnbebau-
ung durch die Wasserentnahme der Gärtnerei nicht substanziell 
beeinträchtigt werden.

straßeninstandsetzungen 2021
Bei einer Ortseinsicht mit dem Ingenieurbüro TIG und dem 
Bauhof wurden die Schäden an den Ortsstraßen und Flurwegen 
aufgenommen. Die neu entstandenen Schadstellen wurden in die 
Prioritätenliste eingearbeitet.
Grundsätzlich ist mitzuteilen, dass sich die Ortsstraßen und 
Gehwege überwiegend in einem relativ guten Zustand befinden, 
allerdings haben sich durch den vergangenen Winter bereits 
vorhandene Schadstellen vergrößert bzw. verschlechtert.
Kleinere Schadstellen an den Bordsteinen bzw. entstandene 
Schlaglöcher werden vom Bauhof provisorisch behoben, um 
die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Aufwendigere 
Schadstellen müssen von einer Fachfirma behoben werden.
Die geschätzten Gesamtkosten der geplanten Sanierungsarbeiten 
belaufen sich auf ca. 82.200 € brutto zzgl. Nebenkosten.
Der Marktgemeinderat beschloss, die vorgeschlagenen Instandset-
zungsarbeiten nach der Prioritätenliste im Jahr 2021 durchführen 
zu lassen. Eine evtl. Überschreitung des Haushaltsansatzes für 
2021 wird gleichzeitig als überplanmäßige Ausgabe anerkannt.

Ausrichtung des Jubiläumszeltlagers der schwarzacher 
Pfadfinder
Der Leiter der Vereinigung Schwarzacher Pfadfinder e. V., fragt 
an, ob im nächsten Jahr das Jubiläumszeltlager auf dem Zeltplatz 
an der Mainspitze,  Grundstück Fl.Nr. 2143, Gem. Gerlachshausen 
durchgeführt werden kann. Eigentümer des Grundstückes ist der 
Markt Schwarzach a. Main. Im Jahr 2002 hat das Jubiläumszelt-
lager der Pfadfinder zuletzt stattgefunden.
Das Jubiläumszeltlager soll vom 14.08. – 23.08.2022 stattfinden, 
wobei eine Woche vor und nach dem genannten Zeitraum der 
Auf- bzw. Abbau vorgesehen ist. Es werden ca. 150 Teilnehmer 
erwartet und am 21.08.2022 soll es einen Öffentlichkeitstag geben.
Seitens des Landratsamtes als Untere Naturschutzbehörde besteht 
Einverständnis zur Durchführung des Jubiläumszeltlagers. 
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt hat ebenfalls unter 
Beachtung einiger Auflagen und Bedingungen seine Zustimmung 
erteilt. Der Marktgemeinderat stimmte der Durchführung des 
Jubiläumszeltlagers Vereinigung Schwarzacher Pfadfinder e. V. 
vom 14.08. bis 23.08.2022 auf dem Zeltplatz an der Mainspitze 
zu. Die sicherheitsrechtlichen Aspekte werden im Detail noch 
in den kommenden Monaten geklärt.

Verschiedenes
1. Bgm. Schmitt informierte darüber,
• dass die Markierung der neuen Stellplätze am großen Parkplatz 

in Münsterschwarzach abgeschlossen ist.
• dass die Sparkasse Mainfranken für die Renovierung des 

Kriegerdenkmals in Schwarzenau eine Spende in Höhe von 
1.500 € zugesagt hat.

• dass die Arbeiten am Parkplatz in der Albrecht-Dürer-Straße 
neben dem Sportheim in Stadtschwarzach begonnen haben.

• dass die Tagespflegeeinrichtung St. Hedwig in Gerlachshausen 
am 01.06.2021 den Betrieb aufgenommen hat.

• dass der Bauhof zusammen mit der Fa. Lachmann den aus-
gespülten Böschungsbereich des Castellbaches in Düllstadt 
wieder mit Wasserbausteinen befestigt hat.

• dass der Bauhof die Arbeiten für die Drehscheibe am Spielplatz 
in Hörblach abgeschlossen hat.

 



ÄrztlicHer BereitscHAFtsdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di, Do  18.00–21.00 Uhr
Mi und Fr  16.00–21.00 Uhr
Sa/So/Feiertag  09.00–21.00 Uhr.

Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der Not-
FALLDiENSt tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG; 03.07. Weingarten-Apotheke, Dettelbach
 Tel: 09324-9828810
 Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen
 Tel: 09321-6446
SONNTAG, 04.07. Franconia-Apotheke im Ärztehaus, 
 Wiesentheid
 Tel: 09383-9098750 
 Falter-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-4894
SAMSTAG, 10.07. Apotheke am Rathaus, Dettelbach
 Tel: 09324-2549
 Stern-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-4680
SONNTAG, 11.07. Main-Apotheke, Mainstockheim
 Tel: 09321-929430
 Stadt-Apotheke, Gerolzhofen 
 Tel: 09382-99880
SAMSTAG, 17.07. Kranich-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-33430
 St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen
 Tel: 09382-6733
SONNTAG, 18.07.  Stadt-Apotheke, Prichsenstadt
 09383-7244
 Lamm-Apotheke, Kitzingen
 Tel: 09321-4577

Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung Anderer BeHörden

Sprechstunden Notarin Dr. Wolf, Volkach
Die nächste Sprechstunde in Stadtschwarzach findet bei entspre-
chender Terminvereinbarung (Telefon: 0 93 81 / 80 81 –0) statt 
am: Mittwoch, 21.07.2021 in der Zeit von 08.00 Uhr–10.00 Uhr 
im Lang-Haus (Sitzungssaal).

dorferneuerung reupelsdorf 2
Markt Wiesentheid, Landkreis Kitzingen
BEKANNtGABE
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat den Flurberei-
nigungsplan Reupelsdorf 2 beschlossen. Die Bestandteile des 
Flurbereinigungsplans liegen
vom 12.07.2021 bis 12.08.2021 in den Geschäftsräumen der 

Verwaltungsgemeinschaft wiesentheid,  
Balthasar-Neumann-Straße 14, 97355 wiesentheid

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht für die 
Beteiligten aus.
Die Bekanntgabe und die Abfindungskarte können zusätzlich 
innerhalb von drei Monaten ab dem ersten Tag der Auslegung 
auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Unterfranken unter dem Link „Flurbereinigungsplan“ 
eingesehen werden. (http://www.landentwicklung.bayern.de/
unterfranken/108554/).
HINWEIS:
Mit der Auslegung ist eine Rechtsbehelfsfrist verbunden.
Anhörungstermin
Dieser findet am Dienstag, den 27.07.2021, von 09:00 bis 11:30 
Uhr im Gemeinschaftshaus Reupelsdorf, Setzäckerweg 18, 97353 
Wiesentheid statt.
Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder 
Auskünfte verlangt werden.

Würzburg, den 16.06.2021
Der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

gez. Reiner Väth, Baurat
 
Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der nächste Termin findet statt am Mittwoch, 21.07.2021, im 
Landratsamt Kitzingen - Bitte an der Information melden
Anmeldung bei Frau Hofmann, Telefon: 09321 / 928 1100 (e-mail: 
kristina.hofmann@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung  
Unterfranken
• Sprechtage in Kitzingen finden statt in der Stadtverwaltung, 

Kaiserstr. 13-15, jeweils in der Zeit von  08.00 – 12.00 Uhr 
und 13.00 – 16.00 Uhr. Die nächsten Termine sind jeweils 
Donnerstag, 15.07., 29.07. und 23.09.2021.

 Um Terminvereinbarung wird gebeten unter der Telefon-Nr.: 
09321 / 203 320.

• Sprechtage in Volkach finden statt in der Stadtverwaltung, 
Marktplatz 1, 97332 Volkach jeweils in der Zeit von 08.00 – 
12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr.

 Die nächsten Termine sind jeweils Donnerstag, 15.07., 29.07.
und 23.09.2021.

 Um Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon Nr.:  
09381 / 40121

 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Friedrich-Bernbeck-schule
Bundesfreiwilligendienst (BFD) an der Staatlichen wirt-
schaftsschule Kitzingen
Interessierte haben an der Staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen 
die Möglichkeit einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst 
abzuleisten.
Die Stelle ist zum 1. September 2021 zu besetzen.
Abwechslungsreiche Aufgaben im sozialen oder auch verwal-



tungstechnischen Bereich sind Gegenstand der Tätigkeit. Das 
Tätigkeitsfeld wird an der Qualifikation sowie am Interesse 
der jeweiligen Person ausgerichtet. Auf diese Weise besteht die 
Möglichkeit sich während der Dienstphase in die angestrebte 
Richtung weiterzuentwickeln.
NÄHERE AUSKÜNFTE ERHALTEN SIE UNTER:
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, Friedrich-Bernbeck-
Schule, Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen, Tel: 09321 92989-0, Fax:  
09321 92989-299, E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de; 
Homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de

Landratsamt Kitzingen
stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Verwaltungsfachangestellten (m/w/d),
Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung des Freistaates 
Bayern und der Kommunalverwaltung mit erfolgreich ab-
geschlossener Fachprüfung ii als Sachbearbeiter (m/w/d) 
Leistung SGB ii für das Jobcenter Kitzingen.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist befristet für 
die Dauer der Elternzeit einer Mitarbeiterin (voraussichtlich bis 
Ende Dezember 2022). 
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal https://www.mein-check-in.de/kitzingen 
bis spätestens 04.07.2021.

Kitzingen, 16.06.2021

Abfallentsorgungsgebühren im landkreis kitzingen
Die Abfallentsorgungsgebühren für das Kalenderjahr 2021 
(01.01.2021 bis 31.12.2021) sind gemäß §6 der Gebührensatzung 
für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Kitzingen 
am 1. Juli 2021 fällig.
Die Höhe der zu entrichtenden Gebühren ist dem zuletzt erteil-
ten Gebührenbescheid zu entnehmen („Zahlungsbetrag zum 
01.07.2021“), den Anfang März 2021 alle Grundstückseigentümer 
erhalten haben.
Falls Sie über die fällige Abfallentsorgungsgebühr kein SEPA-
Lastschriftmandat (vormals Einzugsermächtigung) erteilt haben, 
überweisen Sie bitte bis spätestens 1. Juli die Jahresgebühr für 
2021 auf eines der folgenden Konten des Landkreises Kitzingen:
• Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN: DE60 7905 0000 

0042 0665 06 (BIC: BYLADEM1SWU) 
ODER
• VR-Bank Kitzingen, IBAN: DE10 7919 0000 0001 9338 84 

(BIC: GENODEF1KT1). 
Verwenden Sie dabei unbedingt das auf Seite 1 des Bescheides 
(in der Mitte) angegebene Kassenzeichen.
Soweit Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, findet 
sich ein entsprechender Hinweis auf dem Bescheid. In diesem 
Fall wird der fällige Betrag zum 1. Juli 2021 automatisch vom 
angegebenen Konto abgebucht.
Fragen zum Gebührenbescheid und fälligen Betrag beantwor-
ten die Mitarbeiterinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft 
beim Landratsamt Kitzingen gerne unter den Telefonnummern 
09321/928-1202 (Frau Richmond) und 09321/928-1203 (Frau Ruß).
Um die bei verspäteter Zahlung anfallenden Säumniszuschlä-
ge und Mahngebühren zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, 
ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Dies ist der für Sie  
bequemste Zahlungsweg und gleichzeitig unterstützen Sie ein 
effizientes Verwaltungshandeln. Die Teilnahme am SEPA-
Lastschriftverfahren ist für Sie völlig risikolos und kann jederzeit 
widerrufen werden. Sollten sich die Eigentumsverhältnisse an 

dem veranlagten Grundstück geändert haben, bitten wir, dies 
unverzüglich dem Landratsamt Kitzingen, Sachgebiet 12, Kai-
serstr. 4, 97318 Kitzingen, schriftlich mitzuteilen.
Außerdem bitten wir für die korrekte Gebührenveranlagung  
wichtige Änderungen mitzuteilen. Solche Änderungen betreffen 
neben dem Eigentumswechsel bspw. Adressen, Namen, Bankver-
bindungen. Die Anzahl der Personen, die ihren Hauptwohnsitz auf 
dem Grundstück haben, spielt eine wichtige Rolle bei der Anzahl 
bzw. Größe der benötigten grauen Restabfalltonnen. Bitte fragen 
Sie hier im Zweifelsfall bei uns nach, ob Sie wegen Änderungen 
der Personenzahl evtl. das Behältervolumen anpassen müssen. 
Weitere Informationen über die Abfallentsorgungsgebühren 
und die Abfallwirtschaft des Landkreises Kitzingen finden Sie  
online auf www.abfallwelt.de. Unter anderem können Sie auf den 
Gebührenspiegel und  die  Landkreis-Magazine  zugreifen. Dane-
ben können Sie zusätzlich die kostenlose abfallwelt-App nutzen. 
 
Pflegestützpunkt Kitzingen
Beratung durch den Bezirk unterfranken zum thema 
“Hilfe zur Pflege“ 
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung 
nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller 
Leistungen der sog. “Hilfe zur Pflege“. Der Bezirk Unterfran-
ken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem 
Pflegebedarf, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und 
die eigenen Mittel nicht ausreichen, um die Kosten für eine 
ambulante, das heißt häusliche Pflege oder für die Pflege in 
einem Pflegeheim zu begleichen.
Für die Betroffenen, aber auch für deren Angehörige ist die 
Pflegebedürftigkeit in der Regel mit großen Herausforderungen 
und gravierenden Änderungen der bisherigen Lebenssituation 
verbunden. Gleichzeitig ergeben sich rechtliche, finanzielle und 
lebenspraktische Fragen wie etwa die Entscheidung, die Pflege 
im häuslichen Bereich zu organisieren oder in einem Pflege-
heim. Bei diesen Entscheidungen steht der Bezirk Unterfranken 
sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen beratend 
zur Seite. Dieses Angebot umfasst sowohl die rechtlichen und 
finanziellen Aspekte als auch die pflegefachliche Seite und ist 
selbstverständlich kostenlos.
Die nächsten Beratungen finden an folgenden terminen, 
jeweils donnerstags, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, im 
Pflegestützpunkt in Kitzingen ,statt:

01.07.2021, 28.07.2021 und 26.08.2021.
Sofern Interesse an einer Beratung besteht, vereinbaren Sie bitte 
zuvor einen termin über den Pflegestützpunkt Kitzingen, 
Telefonnummer: 09321/928-5250 oder wenden Sie sich per Mail 
an pflegestuetzpunkt@kitzingen.de. 
Die Räumlichkeiten des Pflegestützpunktes befinden sich in der 
oberen Bachgasse 16, in Kitzingen, i. d. Nähe des Landratsamtes, 
links neben der Einfahrt zum Parkhaus “Alte Poststraße“ (P5 im 
Parkleitsystem), im Innenhof, gleich rechts (“Himmelsleiter“).
Im Pflegestützpunkt Kitzingen können Sie sich kostenlos und 
neutral rund um das Thema Pflege beraten lassen. Die Öff-
nungszeiten sind: Mo., Mi. und Fr. von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
sowie Di. und Do. von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
 

EUTB® - Unabhängig beraten,  
selbstbestimmt teilhaben.
kostenlose Beratung für menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, 
berät zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer Fragen 
zur Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz hat, einen 



Rat sucht, Informationen braucht oder sich austauschen möchte, 
kann sich an die EUTB wenden. Willkommen sind alle Menschen 
mit verschiedensten Einschränkungen und egal in welchem Alter.
Die IFD Würzburg GmbH ist Träger dieser EUTB.

EUtB Außensprechstunde in wiesentheid:
Im Juli und August beraten wir telefonisch.
12.07. | 16.08.2021 jeweils von 14:30 – 16:30 Uhr
AB SEPTEMBER sind wir voraussichtlich wieder unter Einhal-
tung der aktuell gültigen Corona Hygiene- und Abstandsregeln 
PERSÖNLICH für Sie VOR ORT.
wo: Musikschule Wiesentheid | Balth.-Neumann-Str. 18, 97353 
Wiesentheid
Die weiteren Jahres-Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

EUtB Außensprechstunde in Kitzingen:
Im Juli und August beraten wir telefonisch.
wann: Jeden Mittwoch jeweils von 10:00 – 12:00 Uhr
AB SEPTEMBER sind wir voraussichtlich wieder unter Einhal-
tung der aktuell gültigen Corona Hygiene-und Abstandsregeln 
PERSÖNLICH für Sie VOR ORT.
wo: Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung | Königsbergerstr. 11 
| 97318 Kitzingen
Die weiteren Jahrestermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Kontakt: Steffen Forstner, Tel.: 09321/ 924 58 46 od. 0151/ 580 
50 477, E-Mail: forstner.steffen@eutb-wuerzburg.de
EUTB der IFD Würzburg GmbH, Büro Kitzingen, Marktstraße 
46-48 | 97318 Kitzingen| Tel.: 09321/ 924 58 46
offene Sprechstunde: Immer Mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr 
(am Telefon)
E-Mail:forstner.steffen@eutb-wuerzburg.de
www.eutb-wuerzburg.de | www.teilhabeberatung.de
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen
Aus zwei mach eins - ihr Ansprechpartner für den wald 
bleibt
Zusammenlegung des AELF Kitzingen und des AELF 
würzburg
Zum 01.07.2021 wird die Fusion der Ämter für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen und Würzburg vollzogen 
und es entsteht das AELF Kitzingen-Würzburg. Staatsministerin 
Michaela Kaniber hat die Reform der Landwirtschaftsämter im 
vergangenen Jahr angestoßen, und unterstreicht "Mit den neuen 
Strukturen wird die Verwaltung nicht nur effizienter und fit für 
die Zukunft, die Neuaufstellung rückt die Landwirtschaft auch 
wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft – wo sie hingehört“. 
Sie versichert „Die Verwaltung wird bayernweit einheitlicher 
und effektiver, sie bleibt aber weiterhin in der Fläche präsent."
Für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ändern sich die zustän-
digen Försterinnen und Förster nicht! Diese erreichen Sie weiter 
unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten, oder Sie suchen sie 
schnell und unkompliziert unter dem Stichwort „Försterfinder“ 
im Internet. Einen Überblick über alle Themenbereiche des 
neuen Amtes erhalten Sie auf der neu geschaffenen Internetseite 
erreichbar unter https://www.aelf-kw.bayern.de/index.php

Jahreshauptversammlung des vlf kreisverbandes  
kitzingen
termin: Dienstag, 06.07.2021, 19.30 Uhr
ort: Wallochny-Hof, Enheimer Steige 8, 97340 Marktbreit
Veranstalter: VERBAND FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 
FACHBILDUNG
Organisation für Aus- und Fortbildung in der Landwirtschaft 
- Staatlich anerkanntes Bildungswerk Kreisverband Kitzingen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Anmeldung zu 
dieser Veranstaltung zwingend erforderlich. Anmeldung in der 
vlf-Geschäftsstelle mit Angabe des Namens, der vollständigen 
Adresse und Kontaktmöglichkeiten (Telefonnummer und E-Mail) 
unter Tel. 09321 3009-0, Fax 09321 3009-1011 oder E-Mail: 
poststelle@aelf-kt.bayern.de
Die Veranstaltung steht unter dem Vorbehalt der aktuellen 
Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Auch kurzfristig ist 
mit organisatorischen Änderungen, Einschränkungen bei der 
Durchführung oder Ausfall der Veranstaltung zu rechnen.

tagesfahrt – unterwegs im Hohenloher land
Puten – Bisons - ReiseService
Freitag, 17. September 2021 
ABFAHRT:  8.30 Uhr, Rückkehr ca. 20.00 Uhr
TREFFPUNKT: Grünes Zentrum Kitzingen, 
  Mainbernheimer Str. 103
PROGRAMM: (Änderungen vorbehalten)
08.30 Uhr Abfahrt in Kitzingen und Fahrt nach 
  Heiligenbronn (ca. 65 km)
09.30 Uhr Besichtigung eines Putenmastbetriebs. 
  Neben der Putenhaltung schlägt der Familienbe-
  trieb mit dem Anbau des Rhabarbers einen
  weiteren innovativen Weg ein
11.30 Uhr Schaschlik-Essen (inklusive; ohne Getränke) 
13.00 Uhr Besichtigung der „Humpfer Ranch“ in Standorf 
  der Betrieb hat sich neben der Biogasproduktion
  auf die Haltung von Bisons spezialisiert
15.00 Uhr Besuch bei ReiseService VOGT mit Blick
   hinter die Kulissen des Agrarreiseveranstalters 
  inkl. Vesper und Getränke in der neu gestalteten 
  Eventscheune
19:00 Uhr Rückfahrt nach Kitzingen
KOSTEN: 69,00 € pro Person 
  (Der Betrag ist im Bus zu zahlen.)
Anmeldung in der vlf-Geschäftsstelle mit Angabe des Namens, 
der vollständigen Adresse und Kontaktmöglichkeiten (Telefon-
nummer und E-Mail) unter Tel. 09321 3009-0, Fax: 09321 3009-
1011 oder E-Mail: poststelle@aelf-kt.bayern.de 
Anmeldeschluss: 21. Juli 2021
Die Veranstaltung steht unter dem Vorbehalt der dann gültigen 
und empfohlenen Hygiene- und Veranstaltungsregeln im Umgang 
mit der Corona-Pandemie. Auch kurzfristig ist mit organisato-
rischen Änderungen, Einschränkungen bei der Durchführung 
oder Ausfall der Veranstaltung zu rechnen.

Ausbildung zur Fachkraft für ernährung und  
Haushaltsführung
Bildungsangebot in Kitzingen – Unterricht an einem Tag pro 
Woche ab September 2021
infotag am 06. Juli im Schulgebäude, Mainbernheimer Str. 103
Im September 2021 startet die Fachschule für Ernährung und 
Haushaltsführung mit einer neuen Schulform. Angesprochen 
sind alle, die fit für den eigenen Haushalt werden wollen.
Sie lernen, wie man bei der Hausarbeit Zeit spart, richtig gut und 
gesund kocht und energie- und umweltbewusstes Waschen und 
Reinigen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie man sein eigenes 
Obst und Gemüse im Garten oder auf dem Balkon ziehen kann 
und lernen den Umgang mit der Nähmaschine.
Die Schule bietet den Abschluss als Fachkraft für Ernährung 
und Haushaltsführung und gleichzeitig zur staatlich geprüften 
Hauswirtschafterin. Darüber hinaus erwirbt man die Berechti-
gung, haushaltsnahe Dienstleistungen gemäß § 45a SGB XI für 
Pflegebedürftige anzubieten.



Auch die Ausbildung zur Referentin für Ernährung ist möglich. 
Für die FachschulabsolventInnen bieten sich dadurch vielfältige 
berufliche Chancen.
Der Unterricht findet über die Dauer von 20 Monaten statt, an 
einem Tag pro Woche. Damit ist der Besuch gut in der Fami-
lienphase mit Kindergarten- und Schulkindern und/oder einer 
Teilzeitbeschäftigung möglich.
Der Besuch der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung 
ist kostenfrei, lediglich für Bücher, Arbeitsmaterialien und Ex-
kursionen entstehen Kosten.
Am Unterrichtsort, der Landwirtschaftsschule in Kitzingen, 
Mainbernheimer Str. 103, findet am 6. Juli 2021 ein Infotag statt. 
Von 09.00 bis 19.00 Uhr können sich Interessenten ein Bild von 
der Schule machen und offene Fragen klären.
Kontakt: Landwirtschaftsschule, Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Mainbernheimer Straße 103, 97318 Kitzingen, 
Telefon: 09321 3009-0, Telefax: 09321 3009-1011
www.aelf-kt.bayern.de; E-Mail: poststelle@aelf-kt.bayern.de

kurse für junge eltern/Familien im Juli 2021:
Sternstunden in der Natur
Kurs für Eltern mit Kindern, die bereits laufen können
Kinder und Eltern entdecken zusammen die Natur und bekommen 
Anregungen für Bewegungsspiele im Wald.
• Samstag, 17. Juli 2021 in Volkach, Kurs I: 15.00 bis 16.30 Uhr; 

Kurs II: 16.30 bis 18.00 Uhr, Treffpunkt Trimm-Dich-Pfad
• Freitag, 23. Juli 2021 in Iphofen, Kurs I: 14.15 bis 15.45 Uhr; 

Kurs II: 16.00 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt: Waldhaus am Holz-
platz Iphofen

Singzwerge und tanzmäuse
Kurs für Eltern mit Kindern, die bereits laufen können. Kinder 
und Eltern entdecken zusammen die Natur und bekommen An-
regungen für Bewegungsspiele im Wald.
Treffpunkt: Parkplatz auf dem Schwanberg bei Rödelsee
• Samstag, 24. Juli 2021, Kurs I: 09.00 bis 10.30 Uhr; Kurs II: 

10.30 bis 12.00 Uhr

Babys erster Brei – zweiteiliges Angebot
Seminar für Eltern/Familien mit Babys ab 4 Monate
• Mittwoch, 14. Juli und Mittwoch, 21. Juli 2021, jeweils von 

9.30 bis 11.00 Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kitzingen, Mainbernheimer Str. 103

 
Mainschleifen-Shuttle ist in die Saison 
2021 gestartet
Bis auf weiteres gilt FFP2-maskenpflicht in den linien 
105 und 106
Seit dem 3. Juni ist die Freizeitbuslinie „Mainschleifen-Shuttle“ 
mit den Linien 105 und 106 wieder zwischen der Mainschleife 
und dem Steigerwald „on tour“. Bis Oktober verbindet das 
Mainschleifen-Shuttle an Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und 
Feiertagen 24 Orte. 
Zwischen Mainschleife und Steigerwald
Die Strecke verläuft zwischen der Mainschleife und dem Stei-
gerwald über drei Landkreisgrenzen hinweg. Beteiligt sind auch 
heuer wieder Volkach, Nordheim a. Main, Sommerach, Schwarz-
ach a. Main, Eisenheim, Wipfeld, Kolitzheim, Frankenwinheim, 
Dingolshausen und Gerolzhofen zur Mobilität der einheimischen 
Bevölkerung und Gäste auf die bewährte touristische Freizeit-
buslinie. Die beiden Buslinien verkehren parallel zueinander.
Die LINIE 105 bedient die Gemeinden Volkach (mit Astheim, 
Escherndorf), Ober- und Untereisenheim, Wipfeld, Nordheim, 
Sommerach und Münsterschwarzach.

Die LINIE 106 verbindet Volkach (mit Fahr, Gaibach, Ober-
volkach, Krautheim) mit Kolitzheim mit all seinen Ortsteilen, 
Frankenwinheim, Gerolzhofen und Dingolshausen. Die Busse 
fahren ihre jeweilige Tour immer im Kreis und treffen zeitgleich 
zum Umstieg in Volkach am Bahnhof ein. Busnutzer können 
somit ohne Probleme vom Steigerwald an die Mainschleife und 
umgekehrt ohne eigenes Auto fahren.

die Fahrpreise 2021 im Überblick
Tageskarte solo = 4,00 €
Tageskarte Plus = 8 € (2 Erwachsene / 4 Kinder)
Einzelfahrtkarte = 2,60 €
Kinderfahrkarte (unter 15 Jahren) = 1,30 €. Tickets sind jeweils 
im Bus beim Fahrer erhältlich.
Der Fahrplan steht im Internet unter www.volkach.de zum Her-
unterladen bereit.
Weitere Informationen bietet die Broschüre „Mainschleife 
mobil“, die kostenfrei bei allen beteiligten Gemeinden und bei 
der Touristinformation Volkacher Mainschleife (Marktplatz 1 / 
Volkach) ausliegt. Telefonische Auskünfte unter 09381 / 401 12.

mainschleifen-shuttle-tour mit gästeführer als  
rundfahrt
Die Mainschleifen-Shuttle-Tour kann man zu bestimmten Zeiten 
auf der Linie 105 und auf der Linie 106 mit einem Gästeführer 
an Bord auch als Rundfahrt erleben.
So funktioniert es:
Einfach Einsteigen, Platz nehmen, Ticket im Bus lösen und 110 
Minuten (Linie 105) bzw. 90 Minuten (Linie 106) lang die Rund-
fahrt mit Erklärungen eines Gästeführers genießen.
Mainschleifen-Shuttle-tour mit einem Gästeführer auf der 
Linie 105 ab Bahnhof Volkach
• samstags um 13.55 Uhr (Juli - Oktober)
• sonntags um 12.40 Uhr (Juli & September - Oktober)
Mainschleifen-Shuttle-tour mit einem Gästeführer auf der 
Linie 106 ab Bahnhof Volkach
• samstags um 15.45 Uhr (Juli–Oktober)
Es wird darauf hingewiesen, dass bis auf weiteres auch in den 
Freizeitbuslinien die für den ÖPNV festgelegten Sicherheits-
vorkehrungen wie beispielsweise das Tragen einer FFP2-Maske 
gelten.
Tagesaktuelle Informationen zu den Saison-Terminen sowie 
auch kurzfristige Fahrplan-Änderungen erfährt man über die 
Homepage www.volkach.de.

Bezirksjugendring Unterfranken
Liebe Freunde der Jugendarbeit,
für das Jahr 2021 haben wir zwei spannende Wettbewerbe für 
Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahren ausgeschrieben. Zum 
einen die altbewährte Jufinale, ein Jugendfilmfestival und 
-wettbewerb. Dies bietet Kindern und Jugendlichen zwischen 12 
und 26 Jahren ein Forum sich selbstständig kreativ auszuleben. 
Eine Fachjury aus Jugendlichen und Erwachsenen Expert:innen 
wählt Preisträger:innen in verschiedenen Kategorien, z.B. bester 
Kinderfilm, Jugendvideopreis und den Hauptpreis der Jury. Im 
Rahmen der Veranstaltung wird die Vielfalt des jugendlichen 
Filmschaffens sichtbar und die junge unterfränkische Filmszene 
wird gefördert.
• www.bkjff.de/unterfranken

Zum anderen wollen wir mit dem picz-Award dem Bereich der 
Fotografie mehr Raum geben. Gefragt sind sowohl Einzelbilder als 
auch Serien. Unter dem Motto „Zeig was dir wichtig ist!“ können 
Kinder- und Jugendliche ihre Herzensthemen bildhaft umsetzen 



und so einem breiten Publikum zugänglich machen. Kriterien für 
die Jury sind vorrangig die Bildidee und der Spaß am Fotografieren.
• https://jugend-unterfranken.de/termin/picz-award-2021/

Einreichfrist für beide wettbewerbe ist der 15. September.
Film- und Fotofestival bringt beide wettbewerbe zusammen
Eine Auswahl der interessantesten eingereichten Fotografien 
wird im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Welche Filme 
im Rahmen der Jufinale in Unterfranken gewinnen und für die 
weitere Teilnahme am Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfesti-
val (BKJFF) nominiert wurden, wird während des gemeinsamen 
Film – und Fotofestivals, das für den 19. – 21. November 2021 
geplant ist, bekanntgegeben. Begleitend wird es Workshops für 
junge Kreative geben. Ob wir die Veranstaltung dieses Jahr in 
Präsenz durchführen können oder digital gedacht werden muss,
können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
Aktuelle Infos zu den Wettbewerben und zum Festival sind unter 
www.jugend-unterfranken.de zu finden.

VereinsnAcHricHten

 
Der Kath. Kindergarten St. Laurentius in Schwarzenau bietet ab 
01.09.2021 oder später die Möglichkeit an, ein

freiwilliges soziales Jahr und / oder
ein Praktikum SEJ (Erzieher/in)

zu absolvieren.
Auf Sie wartet:
• ein tolles, flexibles Team
• Vergütung nach FSJ-Richtlinien, bzw. Ausbildungsvergütung 

nach AVR
• volle Unterstützung im fachlichen, schulischen und sozialen 

Bereich

Unsere 32 Kinder in Regelgruppe und Krippe freuen sich auf  Sie!
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an den Kinder-
gartenverein St. Laurentius e.V., Mainstr 4-6, 97359 Schwarzach 
a. Main, e-mail:  kindergarten-schwarzenau@gmx.de
 

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

terminvorschau:
(Terminänderungen vorbehalten)
• 17.09.2021, 19:30 Uhr, Generalversammlung mit Wahl
• 25.09.2021, Jahresausflug
• 24.10.2021, Herbstwanderung
• 11.12.2021, Vorweihnachtliche Feier

generalversammlung inkl. wahl
Sehr geehrte Mitglieder,
wenn es die CORONA-Situation erlaubt, planen wir die Durch-
führung der Generalversammlung incl. Wahl des Vorstandes, 
die wir ja aus dem Vorjahr verschieben mussten. Bitte merken 
Sie sich den Termin vor. Den Veranstaltungsort geben wir recht-
zeitig bekannt.

einladung zur generalversammlung am Freitag, den 
17.09.21 um 19:30 uhr

tagesordnungspunkte für die Generalversammlung 2021
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Kurzer Rückblick der Generalversammlung 2017
4. Jahresrückblicke der Vereinsaktivitäten
5. Kassenbericht aus 2019 und 2020
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
7. Ehrungen aus 2020 und 2021
8. Neuwahlen des Vorstandes und Beisitzer
9. Wünsche und Anträge
10. Informationen
Zusätzliche Anträge reichen Sie bitte schriftlich bis spätestens 
09.09.2021 bei der 1. Vorsitzenden, Melanie Rosenberger, ein.

gerätewart gesucht
Aus Altersgründen kann unser Gerätewart die Verwaltung und 
Ausleihe der Gartengeräte ab 2022 nicht weiterführen. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei Günther Link.
Um weiterhin Geräte ausleihen zu können, suchen wir unseren 
künftigen Gerätewart. Wenn sich niemand findet, werden wir 
diesen Service leider einstellen müssen.
Es handelt sich nur um die Gartengeräte, der Verleih des Geschirrs 
und der Kühlgeräte erfolgt bereits über Melanie Rosenberger und 
Heidi Rosenberger.
Bitte unterstützen Sie unseren Verein und melden Sie sich bei 
unserer 1. Vorsitzenden Melanie Rosenberger (Tel. 09324 / 
978993), wenn Sie weitere Informationen zu den Tätigkeiten des 
Gerätewarts möchten.
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/

Durch die Lockerung der behördlichen Vorschriften ist wieder 
ein Probenbetrieb möglich.
Das sind die Termine:
• DIENSTAG, 19:30 Uhr Arche Gemischter chor
• DONNERSTAG 19:30 Arche Männerchor
• DONNERSTAG 20:00 Uhr Arche (oben) MainXang
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme. Gäste, die "mal pro-
bieren" wollen, sind auch ohne Anmeldung gerne gesehen. Bitte 
denken Sie an die Maske.
Für alle Chöre und für die passiven Mitglieder veranstalten 
wir vor der Sommerpause ein Sommerfest in Hörblach auf der 
Wiese von Robert Falkenstein (hinter Kitzinger Str. Nr. 49) am 
Freitag, 23. Juli ab 19:00 Uhr. Es ergeht herzliche Einladung.

Die Vorstandschaft. 
Gesangverein Stadtschwarzach 1910 e.V., 

Weinbergstr. 22, 97359 Schwarzach am Main,
0179 2252481 oder09324 4444

Die ersten Stammgäste in der Tagespflege 
St. Hedwig
Sie fühlen sich wohl, die neuen Gäste der Seniorentagespflege St. 
Hedwig in der Schweinfurter Straße 73 in Schwarzach a. Main 
und erleben in geselliger Runde eine wohltuende Gemeinschaft. 
Für die neuen Stammgäste ist das Abholen wie am Morgen eines 
Urlaubstages, auf den man sich freut, ohne Koffer packen zu 
müssen. Am Abend kehrt man glücklich und zufrieden nach 



einem abwechslungsreichen Tag und guter Verpflegung nach 
Hause zurück.
Wer dies selbst einmal erleben möchte, ist herzlich eingeladen zu 
einem kostenlosen Schnuppertag in der Tagespflege St. Hedwig 
Schwarzach.
Besucher und Interessierte sind auch herzlich willkommen zum 
„tag der offenen türe“ am Samstag, den 24.07. 2021 von 
10.00 bis 16.00 Uhr. Das Team der Tagespflege gibt dann gerne 
Auskunft über die unterschiedlichen Möglichkeiten im Rahmen 
der Tagespflege. Die offizielle Einweihung der Einrichtung ist für 
Oktober geplant. Bilder zu unseren Räumlichkeiten und unserem 
Team, sowie auch weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.tagespflege-schwarzach.de
Ihre Anfragen richten Sie bitte an Frau Birgit Stock unter der 
Telefonnummer 09321-267297-0 (Mo-Fr. 9.00 bis 14.00 Uhr im 
Caritaszentrum in Kitzingen. (Ansprechpartnerin: Birgit Stock 
oder Melanie Wesley)

Anmeldung zum musikunterricht für das schuljahr 
2021/2022
Anmeldungen ab sofort möglich

FÜR UNSERE KLEINSTEN (0-6 JAHRE):
Musikknirpse, Musikwichtel, Musikzwerge, Musikalische 
Früherziehung

INSTRUMENTALUNTERRICHT FüR JUNG & ALT 
(EINZEL-/GRUPPENUNTERRICHT):
Klavier, Violine, Gitarre, E-Gitarre, Querflöte, Saxofon, Schlag-
zeug, Cajon, Orgel, Akkordeon, Gesang (Klassisch & Pop), 
weitere auf Anfrage

MUSIZIEREN IM ENSEMBLE:
Band, Percussion-Ensemble, Gitarren-Ensemble, gemischt be-
setztes Ensemble.
Weitere Informationen unter: www.musikschule-schwarzach.de

Seniorenkreis Schwarzach
„Generation 60 plus“

Mittwoch, 21. Juli 2021 -15.00 Uhr Pfarrkirche „heilig Kreuz“
Gottesdienst – Thema „wie die Vögel des Himmels“ …
Je nach Wetter findet das Treffen im Freien statt.
Wir freuen uns auf Sie!

Das Seniorenteam
Anmeldung bitte bei: 
Lorenz Kleinschnitz 015152067208 oder 09324/1340
 
 

kircHlicHe nAcHricHten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei.
Pfarramt Kleinlangheim - Hauptstr. 30 - Tel 09325 273

Bürozeiten: Di und Fr 9.00-12.00 Uhr und Mi von 14.30-16.30

Es gilt weiterhin FFP-Maskenpflicht im Gottesdienst.

So. 4. Juli 2021
9.00 Uhr 1. Konfirmationsgottesdienst in Kleinlangheim

10.30 Uhr 2. Konfirmationsgottesdienst in Kleinlangheim
17.00 Uhr Abschlussandacht in Kleinlangheim
Fr. 9. Juli 2021
19.30 Uhr Meditationsandacht in Kleinlangheim

So. 11. Juli 2021
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim

So. 18. Juli 2021
9.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Gerlachshausen

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Sommerach
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne und möglichst stressfreie 
Sommerzeit. Bleiben Sie behütet.

Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gottesdienst! 

5. Sonntag nach trinitatis, 04.07.2021 
9.00 Uhr  Dettelbach Gottesdienst 

10.15 Uhr  Neuses Gottesdienst 

Mittwoch, 07.07.2021 
16.30–19.00 Uhr Präparanden Projektausflug zum Schwanberg 

6. Sonntag nach trinitatis, 11.07.2021 
10.00 Uhr  Neuses Familiengottesdienst im Kirchgarten 
  mit 2 Taufen anschließend Kirchenkaffee 

Mittwoch, 14.07.2021 
16.30 Uhr  Konfirmandenunterricht in Neuses 

Gottes Segen und bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße 

Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje
 



Ruhiger, hilfsbereiter Azubi sucht 1-2-Zi.Whg.
in Schwarzach + Umgebung, mit Küche/EBK, ca. 
400,-€ warm, ab 1.7.21 od. später, NR, keine Tiere.

Ich freue mich auf Ihren Anruf. Tel.: 0160 /1222768

Frische Einlegegurken
ab sofort bis Mitte August zu verkaufen.

Bestellung bei:

ObsthOf Weiglein
Rüderner Straße 6, Geesdorf

Telefon: 09383/6546

Abholung: jeden Montag ab 16.00 Uhr

 
 
 

 
 

 

Brennholz aus Franken
Nur Hartholz, gesägt, gespalten, frisch, 

33 cm lang,andere Längen möglich. 
Pro Srm 61,– € incl. MWSt, frei Haus geliefert. 

Wie vor jedoch luftgetrocknet
unter 20% Restfeuchte pro Srm 71,– €

MS-Forstservice–Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442

Ambulanter Pflegedienst
cLAUDiUS FEiDEL

Mit Freundlichkeit und Fachwissen sind wir für Sie da.
Schwarzach/Düllstadt, Atzhäuser Straße 10a, Tel. 0 93 25/98 08 72

*	 wir	erbringen	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	und	
*	 Leistungen	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
*	 Vermittlung	von	Hilfsmitteln,	Hausnotruf,	Kurzzeitpflege
*	 Pflegeeinsätze	nach	§	37	Abs.	3	SGB	XI.

Entlastung für pflegende Angehörige
bei Ihnen zuhause in vertrauter Umgebung
Bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz	über	Ihre	Pflegekasse	
abrechenbar.
Anmeldung	und	individuelle	Beratung	unter	0171-5086884

Marktplatz 5 ∙ 97359 Schwarzach am Main
Telefon: 0 93 24 / 97 80 700 ∙ info@apotheke-schwarzach.de

Ihre Apotheke für Schwarzach, Sommerach 
und von der Mainschleife bis zum Schwanberg!

• persönliche Beratung
• täglicher Botendienst
• Online-Vorbestellung 
 per E-Mail oder App
• attraktive Sonderangebote
  auf unserem Flyer

• große Auswahl an Kosmetik- 
 und Körperpflegeprodukten, 
 Wundversorgungsmittel
• Punkte sammeln mit PAYBACK**

Bei Vorbestellungen per App  
 „Deine Apotheke“ erhalten 
 Sie 50 Payback-Punkte EXTRA!

Mo., Do. 8:00 - 13:00, 14:00 - 19:30
Di., Mi., Fr. 8:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Sa. 8:00 - 13:00

www.apotheke-schwarzach.de

**auf freiverkäufliche und apothekenpflichtige, nicht auf Rezept 
abgegebene Produkte sowie das apothekenübliche Ergänzungssortiment.



Das Amts- und Mitteilungsblatt
 hat eine Auflage 

von ca. 1.750 Exemplaren.
Jeder Haushalt 

erhält das Amtsblatt kostenfrei.

Profitieren auch Sie durch Ihre Anzeige von der höheren Auflage! 

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0 9324/20214 oder 
b.hess@vier-tuerme.de


